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FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST WIRTSCHAFT,
KMB, MITTELSTAND UND ENERGIE


20. JULI 2023 - Gesetz zur Abänderung des Gesetzes vom 29. April 1999 über die Organisation des Elektrizitätsmarktes in Bezug auf den Kabelzuschlag


PHILIPPE, König der Belgier

Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!


Die Abgeordnetenkammer hat das Folgende angenommen und Wir sanktionieren es:


Artikel 1 - Vorliegendes Gesetz regelt eine in Artikel 74 der Verfassung erwähnte Angelegenheit.


Art. 2 - Artikel 7 § 2 des Gesetzes vom 29. April 1999 über die Organisation des Elektrizitätsmarktes, zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 27. Dezember 2021, wird wie folgt abgeändert:

1. In Absatz 2 wird der letzte Satz wie folgt ergänzt: "und wird jährlich gemäß folgender Formel angepasst:

KZuy = KZuFC × [[70]% + [30]% × (1 + max (0; VPIy-1 / VPIFC – VPIRef,y-1 / VPIFC ))]

Dabei ist:

a) KZuy der für das Jahr y anwendbare Kabelzuschlag, den die Kommission spätestens am 15. Januar des Jahres y jedem betreffenden Inhaber einer staatlichen Konzession bestätigt,

b) KZuFC der von der Kommission zum Zeitpunkt des Financial Close festgelegte Kabelzuschlag,

c) VPIy-1 der Verbraucherpreisindex für den Monat Dezember des Jahres y-1,

d) VPIFC der Verbraucherpreisindex am Ende des Monats, in dem der Financial Close erfolgt ist,

e) VPIRef,y-1 der Referenzindex der Verbraucherpreise für das Jahr y-1, der wie folgt berechnet wird:

VPIRef,y-1= VPIFC×(1+2 %)(m-FC)/12

Dabei ist m-FC die Anzahl der Monate zwischen dem Monat, in dem der Financial Close erfolgt ist, und dem letzten Monat des Jahres y-1."

2. In Absatz 4 wird der letzte Satz wie folgt ergänzt: "und wird jährlich gemäß folgender Formel angepasst:

KZuy = KZuFC × [[70]% + [30]% × (1 + max (0; VPIy-1 / VPIFC – VPIRef,y-1 / VPIFC ))]

Dabei ist:

a) KZuy der für das Jahr y anwendbare Kabelzuschlag, den die Kommission spätestens am 15. Januar des Jahres y jedem betreffenden Inhaber einer staatlichen Konzession bestätigt,

b) KZuFC der von der Kommission zum Zeitpunkt des Financial Close festgelegte Kabelzuschlag,

c) VPIy-1 der Verbraucherpreisindex für den Monat Dezember des Jahres y-1,

d) VPIFC der Verbraucherpreisindex am Ende des Monats, in dem der Financial Close erfolgt ist,

e) VPIRef,y-1 der Referenzindex der Verbraucherpreise für das Jahr y-1, der wie folgt berechnet wird:

VPIRef,y-1= VPIFC×(1+2 %)(m-FC)/12

Dabei ist m-FC die Anzahl der Monate zwischen dem Monat, in dem der Financial Close erfolgt ist, und dem letzten Monat des Jahres y-1."


Art. 3 - Vorliegendes Gesetz tritt am ersten Tag des Monats nach seiner Veröffentlichung im Belgischen Staatsblatt in Kraft.


Wir fertigen das vorliegende Gesetz aus und ordnen an, dass es mit dem Staatssiegel versehen und durch das Belgische Staatsblatt veröffentlicht wird.


Gegeben zu Brüssel, den 20. Juli 2023


PHILIPPE

Von Königs wegen:

Die Ministerin der Energie
T. VAN DER STRAETEN

Mit dem Staatssiegel versehen:

Der Minister der Justiz
V. VAN QUICKENBORNE

